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Für Jürgen Habermas



9 Vorwort

Wer so viel über Retfertigung sprit, sollte kurz erklären können, was es

mit dem vorliegenden Bu auf si hat. Es stellt den auf meinen früheren

Arbeiten aufbauenden Versu dar, den retfertigungstheoretisen Ansatz

weiter zu entwieln, und zwar zunäst hinsitli der Klärung von

Grundbegriffen der politisen Philosophie, ferner bezügli der

Implikationen für eine kritise politise eorie sowie der möglien

Grenzen eines Denkens, das diskursive Geretigkeit ins Zentrum rüt.

Leitend ist bei all dem die Idee, dass der Begriff der Retfertigung reflexiver

Natur ist und si die Philosophie dessen als praktise vergewissern muss,

um Sagassen zu vermeiden, in die sie allzu o gerät.

Die Abfassung dieser in den letzten Jahren entstandenen Texte fiel in eine

für mi sehr bewegte Zeit an der Universität Frankfurt. Insbesondere dur

den im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder

geförderten Forsungscluster »Die Herausbildung normativer Ordnungen«,

aber au dur weitere neue Institutionen wie die (von der Deutsen

Forsungsgemeinsa geförderte) Kolleg-Forsergruppe »Justitia

Amplificata« und das Forsungskolleg Humanwissensaen in Bad

Homburg, an deren Aufbau i mitverantwortli tätig sein dure, bildete

si ein überaus reihaltiger Forsungskontext heraus, der ebenso ein

Frankfurter wie ein internationaler ist, und dem i unzählige Anregungen

und Erkenntnisse verdanke. Besonders den Kollegen, mit denen i bei der

Leitung dieser Institutionen zusammenarbeitete, sulde i dafür Dank:

Klaus Günther für den Cluster, Stefan Gosepath für die Kolleg-

Forsergruppe und Spiros Simitis für das Forsungskolleg. In diesem

Zusammenhang ist au mein (inzwisen zusammen mit Stefan Gosepath

geleitetes) Forsungskolloquium zur politisen eorie zu nennen, dessen



Beitrag zur Entwilung meiner Gedanken unsätzbar ist. Den Mitgliedern

und Gästen dieses Kolloquiums sei hier herzli kollektiv gedankt.

Die Beiträge dieses Bandes habe i (in versiedenen Versionen) zu so

vielen Gelegenheiten und an so vielen Orten vortragen dürfen, dass i davor

zurüsree, sie hier einzeln aufzuführen. Denen aber, die mir mit

ausführlien Kommentaren geholfen 10 haben, bestimmte Fehler zu

vermeiden, ohne dass sie mi stets vom ihrer Meinung na Besseren

überzeugen konnten, sei hier gedankt: Amy Allen, Joel Anderson, Riard

Arneson, Ayelet Banai, Mahmoud Bassiouni, Ken Baynes, Seyla Benhabib,

Riard Bernstein, Samantha Besson, Bert van den Brink, Allen Buanan,

Eva Buddeberg, Simon Caney, Jean Cohen, Ciaran Cronin, Julian Culp,

Christoper Daase, Franziska Dübgen, Ronald Dworkin, Eva Erman,

Raymond Geuss, Casiano Haer-Cordón, Maias Iser, Dorothea Gädeke,

Rahel Jaeggi, Stefan Kadelba, Anja Karnein, Andreas Kalyvas, Regina

Kreide, Chandran Kukathas, Maias Kumm, Tony Laden, Heike List, John

McCormi, Christoph Menke, Darrel Moellendorf, Harald Müller, Sankar

Muthu, omas Nagel, Peter Niesen, Dmitri Nikulin, David Owen, Philip

Peit, omas Pogge, Henry Riardson, Miel Rosenfeld, Stefan Rummens,

Martin Saar, Andy Sabl, Rainer Smalz-Bruns, omas Smidt, omas

M. Smidt, Martin Seel, Ian Shapiro, Seana Shiffrin, Peter Siller, John

Tasioulas, Laurent évenot, James Tully, Jeremy Waldron, Miael Walzer,

Melissa Williams, Miael Zürn.

Bei der Rüübersetzung der Kapitel 5 und 6 aus dem Englisen haben

mir Sonja Siert, Franziska Dübgen und Jonathan Klein große Hilfe

geleistet, wofür i ihnen sehr dankbar bin. Sonja Siert danke i zudem

für ihre umsitige Bearbeitung des Gesamtmanuskripts. Eva Buddeberg bin

i für eine sorgfältige Lektüre überaus dankbar. Eva Gilmer vom Suhrkamp

Verlag war wie stets die beste Lektorin, die si ein Autor wünsen kann.

Besonders hervorheben möte i neben den eingangs genannten

Kollegen einige wenige, mit denen mi langjährige Diskussionskontexte

verbinden, die mein Denken nahaltig beeinflusst haben: Nancy Fraser,

Axel Honneth und Charles Larmore. Son die Zusammensetzung dieser



Rainer Forst

Gruppe zeigt, dass damit für mi die Aufgabe verbunden ist, einen eigenen

Weg zu finden, do ohne sie häe i ihn so nit gehen können.

Meiner Familie, Methild, Sophie und Jonathan, verdanke i so viel

liebevolle Unterstützung und so viele Inspirationen, dass i hier gar nit

erst versue, dafür angemessene Worte zu finden.

Was meinen Denkweg betrifft, sulde i den größten Dank meinem

akademisen Lehrer, Jürgen Habermas, auf dessen Urteil i na wie vor

zählen kann und dessen Denken das meine au 11 dort, wo i etwas

anders sehe, stark geprägt hat. Ihm möte i dieses Bu widmen.

 

Frankfurt am Main, im Juni 2011



13 Einleitung: 

Zur Idee einer Kritik der 

Retfertigungsverhältnisse

Eine reflexive politise Philosophie

Die politise Philosophie stellt seit Platons Politeia die Frage na den

Prinzipien für eine legitime bzw. gerete Ausübung politiser Herrsa.

Na wie vor ist es jedo methodis umstrien, wie man si einer

Antwort darauf nähern soll. Kommt es darauf an, im Modus reiner

Vernunkonstruktion eine »ideale eorie« zu (er)finden, um dann zu

fragen, wie die abstrakten moralisen Grundsätze, die si dabei ergeben,

in die Praxis »umgesetzt« werden können? Oder sollte man in der Realität

konkreter politiser Kontexte beginnen, auf normative

Wolkenkuusheime verziten und si auf das besränken, was hier

und jetzt angesits tiefgreifender Interessenskonflikte mögli und

akzeptabel ist? Mit diesem Streit sind viele philosophise Fragen verbunden

– na der Möglikeit universalistiser Grundsätze, na der Kra der

Vernun, na der Gesitlikeit von Normen, na dem Verhältnis von

Moral und Politik, sließli na der kritisen Funktion der politisen

Philosophie. Allzu o verbleibt dieser Streit aber salen und unproduktiven

Entgegensetzungen verhaet, und der Vorrat an Kritiken der einen dur die

andere Seite nutzt si mit der Zeit ab.

 [1]

Der Ansatz, den i hier vorlege, versut, diese Sagassen zu vermeiden.

I beginne dazu bei der zentralen Frage der Retfertigung politiser

Herrsa und wende sie reflexiv: Wer stellt eigentli diese Frage, und wer

hat die Autorität, sie zu beantworten? Es ist an der Zeit, si an die

politise Pointe der politisen Philosophie zu erinnern und die

philosophise Begründungsfrage als eine praktise Frage zu begreifen bzw.



die Idee der Retfertigung zu radikalisieren und zuglei zu

kontextualisieren. Denn die Retfertigungsfrage stellt si nit abstrakt,

sondern sie wird konkret gestellt: von historisen Akteuren, die si mit den

Ret 14 fertigungen für die normative Ordnung, der sie unterworfen sind,

nit länger zufriedengeben. Die Frage der politisen Philosophie ist ihre

Frage, und aus der Perspektive derer, die sie stellen, ist die Retfertigung,

auf die es ankommt, eine, die sie je einzeln und gemeinsam als Freie und

Gleie akzeptieren können, wobei ihre Akzeptanz oder Zurüweisung

selbst wieder bestimmten Normen unterliegt. In meinen Augen kommt es

darauf an, die Normen und Prinzipien zu rekonstruieren, die in diesem

praktisen Anspru auf Retfertigung enthalten sind. Denn die Dynamik

der Retfertigung, um die es hier geht, ist ebenso eine konkrete und

historis situierte wie sie eine allgemeine Struktur aufweist, die es

philosophis zu erhellen gilt – in erster Linie hinsitli des Prinzips der

Retfertigung selbst, das hier am Werk ist. Sein Ursprung ist der soziale

Konflikt, der dur ein politises »Nein« in die Welt kommt.

Die politise Philosophie beginnt mit der Retfertigungsfrage, aber eine

reflexive und kritise politise Philosophie wendet sie auf si selbst

zurü: Was heißt es, eine Retfertigungsfrage zu stellen und zu

beantworten, was genau wird dort beansprut, und wele Voraussetzungen

steen in der ese, dass eine sole Retfertigung »vernünig«,

»akzeptabel« oder »geret« sein muss? In meinen Augen ersließen si

die Antworten auf diese Fragen dann, wenn man das Politise als eine

bestimmte Praxis der Retfertigung versteht: als die Praxis der

Retfertigung, in der Personen, die bestimmten Normen oder Institutionen

– kurz gesagt: einer »normativen Ordnung« als Ordnung von konkret

geltenden und zuglei Geltung beanspruenden Normen

 [2]

 – unterworfen

sind, die Gründe für die Geltung dieser Ordnung prüfen, möglierweise

verwerfen und neu bestimmen – und damit au diese Ordnung verändern.

Mensen sind – das ist die sozialphilosophise ese, die i hierbei

vertrete – stets Teilnehmer an einer Vielzahl von Retfertigungspraktiken;

was immer wir denken oder tun, spielt si in bestimmten (sozialen) Räumen

von Gründen ab, und was wir Vernun nennen, ist die Kunst, si in und



zwisen ihnen zu orientieren.

 [3]

 Im politisen Raum, der nit a priori von

anderen gesellsalien Bereien abgegrenzt ist, und in dem es um die

Ausübung von Herrsa innerhalb von 15 Kollektiven geht, stellt si die

Retfertigungsfrage stets so, dass beantwortet werden muss, wer über wen

aus welen Gründen und in weler Weise Herrsa ausüben kann –

wenn überhaupt. Legitim kann diese Herrsa nur als geretfertigte sein,

was impliziert, dass eine bestimmte Retfertigungspraxis institutionalisiert

werden muss, und diese ist die erste Praxis der politisen und sozialen

Geretigkeit. Denn die Geretigkeit ist, wie Rawls sagt,

 [4]

 die erste Tugend

der gesellsalien Grundstruktur, aber eben nit so, dass die Mitglieder

dieser Struktur bestimmte Prinzipien vorfinden, die sie »anwenden« müssen,

sondern so, dass sie diese Prinzipien zuerst hervorbringen. Dies aber setzt

einen Begriff fundamentaler Geretigkeit als diskursiver Geretigkeit

voraus, wie i im Folgenden zeige. Er stellt das zuglei substanzielle und

prozedurale Fundament einer gereten Gesellsa dar, ohne ihre

Institutionen umfassend vorzuprägen.

Alles kommt somit darauf an, die politise Praxis der Retfertigung

angemessen zu bestimmen – und si an den Grundsatz der Autonomie zu

halten, dass es die Unterworfenen selbst sind, die darin die Subjekte und

nit nur die Objekte der Retfertigung sein sollen. Ungezählte historise

Kämpfe haben diesen Grundsatz als zentrale Forderung in die politise

Welt eingebrat,

 [5]

 und sie haben damit die Frage na der praktisen

Vernun so beantwortet, dass als Prinzip vernüniger Begründung die

rekursive Forderung anzusehen ist, dass nur die Normen den Anspru auf

allgemeine und weselseitige Geltung erheben dürfen, die diesen Anspru

allgemein und weselseitig einlösen können. Dies ist der Grundsatz der

praktisen Vernun in der politisen Welt, und dieser Grundsatz ist

ebenso ein gesitlier wie er ein, wenn man so will, »aprioriser« ist, da

er dem allgemeinen Prinzip der Retfertigung aufruht, weles besagt, dass

Normen stets ihrem Geltungsanspru na zu begründen sind. Man muss

nur verstehen, dass dies zuglei ein praktiser Imperativ ist, denn

vernünig zu sein heißt nit nur, zu wissen, wie man was zu retfertigen

hat, sondern au, dass dies gefordert ist, wenn es um Herrsa über



andere geht. Diese anderen haben jeweils ein irreduzibles Ret auf

Retfertigung, wenn es darum geht, 16 wem sie folgen und was sie

akzeptieren sollen – und ebenso haben sie eine Pflit zur Retfertigung,

wenn es um ihre Ansprüe geht.

Der Grundanspru in der politisen Welt – aber au, in

entspreenden Kontexten, der Moral insgesamt –, den eine Person erheben

kann, ist der, eine eigene und anderen gleigestellte

Retfertigungsautorität in Bezug auf das zu sein, was ihr gegenüber gelten

soll. Die Person ist dabei als autonome ebenso unersetzbar wie sie eine unter

vielen ist; darin stet kein Widerspru. In der politisen Philosophie

kommt es daher darauf an, konsequent die Perspektive der Beteiligten an

Retfertigungspraktiken zu verfolgen, und wieder zeigt si dabei die

Überflüssigkeit eines weiteren, o diskutierten Gegensatzes, dem zwisen

»immanenter« und »transzendenter« Perspektive. Denn betratet man

Personen als gesellsalie und zuglei autonome Wesen, die aktiv die

normativen Strukturen bestimmen können bzw. können sollten, die für sie

gelten, dann ist dies ein ebenso praxisimmanenter wie

praxistranszendierender Standard: Niemand geht in der

Retfertigungspraxis, an der er oder sie teilhat, ganz auf, denn stets gibt es

die Möglikeit, diese reflexiv zu befragen und zu kritisieren. Ob diese

Möglikeit eine reale ist, muss eine Kritik der Retfertigungsverhältnisse

analysieren können.

Sieht man Personen als Retfertigungswesen, so erseinen sie anders als

in vielen politisen eorien als aktive Wesen, nit als passive oder zu

behandelnde, bedürige oder leidende. Dies sind sie au, aber ihr

wesentlier Anspru im Sinne der Geretigkeit ist es nit, die Güter für

ein »menslies« oder »gutes« Leben zu erhalten; ihr Anspru besteht

darin, als Retfertigungssubjekte anerkannt zu sein, wenn es um die

politise Bestimmung einer Grundstruktur der Hervorbringung und

Verteilung von Gütern geht – innerhalb einer Gesellsa und über sie

hinaus. Au dann, wenn Personen dazu die Fähigkeiten fehlten, gälte es, sie

als autonome Wesen zu respektieren, die niemals nur Objekt, sondern

Subjekt der Retfertigung sind.



Allzu o lebt die politise Philosophie no in einem vordemokratisen

Zeitalter. Sie zeinet teleologise Werte aus, die einer gereten oder guten

Ordnung zugrunde liegen sollen, ohne dass in dieser Ordnung die

Unterworfenen als Autoren derselben vorkommen. Sie ru bisweilen zur

Praxis zurü, sieht die 17 Betroffenen aber nit primär als die Subjekte

an, diese Praxis zu bestimmen, sondern rekonstruiert Eigenlogiken oder

»Pointen« soler Praxen, als ob diese eine eigene Geltung häen. Sie grei

zu Retfertigungsfiguren, die »überlappende« oder andere versöhnende

Konsense erfinden, an denen kaum jemand beteiligt war. Sie hält vielleit

demgegenüber die »Realität« ho und fordert eine Analyse der

Matverhältnisse ein, glaubt dabei aber allzu o, dass das Ernstnehmen

von Herrsasverhältnissen und realen Motivationen und Konflikten

moralise Konstruktionsprinzipien aussließt

 [6]

 – und übersieht dabei die

normative Realität des Einforderns von Retfertigungen, die zumindest

besser sind als die gegebenen, womit die Dynamik der Retfertigung in die

politise Wirklikeit einzieht, der die eorie nit neutral

gegenüberstehen darf, wenn sie kritis sein will. Retfertigungen, gute

oder ideologise, sind der Stoff des Politisen, und das Ret, sie zu

hinterfragen, ist das erste politise Ret.

Der Ansatz, den i wähle, geht somit weder von der abstrakten

Konstruktion eines Ideals aus no von einer angebli realistisen

empiristisen Konzeption der Politik als Ort des Aufeinandertreffens

normativer Interessen, die übergeordnete Grundsätze aussließen, was im

Dezisionismus endete. Er versteht die Grundfrage na legitimer Herrsa

als Frage na gereter und das heißt: geretfertigter, Willkür

aussließender und nitdominierender Herrsa, und er rekonstruiert

rekursiv die Normen – teils prozeduraler, teils substanzieller Natur –, die

eine sole Retfertigung ermögliten. Die Geretigkeit ist dabei nit

nur das, was in einer Gesellsa als geret gilt, sondern das, was in ihr

reziprok und allgemein gelten düre, wenn die Normunterworfenen freie

und gleie Normautoren wären. Dass sie dies werden, ist die erste

Forderung der Geretigkeit. Die politise Philosophie verbaut si den Weg

zu dieser Einsit, wenn sie nit konsequent auf die Logik der



Retfertigung als einer nit nur philosophisen, sondern reflexiv

praktisen Logik atet. Jede politise Philosophie stellt die

Retfertigungsfrage legitimer Herrsa, aber nur wenige wenden sie

reflexiv und maen das Retfertigungsprinzip selbst, als Prinzip

diskursiver Praxis, zur theoretisen Grundlage.

18 Damit argumentiere i au für eine bestimmte sozialphilosophise

Position, die die Gesellsa als Ensemble von Retfertigungspraktiken

begrei.

 [7]

 Dem würde eine Sozialphilosophie nit geret, die auf ethisen

Begriffen des guten Lebens beruht, ohne diese selbst no einmal der

Retfertigungsautorität der Betroffenen auszusetzen; so würde die

gesellsalie Entfremdung, die zu Ret in der Nafolge Rousseaus,

Hegels und Marx’ kritisiert wird, nur perpetuiert, denn die eigentlie

Entfremdung besteht dort, wo Individuen si nit als

Retfertigungssubjekte sehen, die ein Ret auf Retfertigung in

gesellsalien und politisen Kontexten haben.

Kritise eorie

Das Prinzip der Retfertigung ist zuglei ein Prinzip der Autonomie und

der Kritik. Die eorie mat dies selbst zu ihrer Grundlage, das heißt, sie

konstruiert nit über die Köpfe hinweg eine normative Ordnung, sondern

versut, diese selbst als konstruktive Hervorbringung zu denken – und stößt

damit auf die Phänomene, die das verhindern. Damit wird sie zu einer

kritisen eorie, die die alte Frage aufnimmt, weshalb eine moderne

Gesellsa nit dazu in der Lage ist, rationale Formen der

gesellsalien Ordnung hervorzubringen. Kritise eorie ist der

Versu, an dieser Frage festzuhalten, dabei aber den verwendeten Begriff

der Vernun selbst kritis auf seine »Unvernun« und seine

Herrsaspotenziale zu befragen. Die in Horkheimers Worten »vom

Interesse an vernünigen Zuständen durherrste kritise eorie der

gegenwärtigen Gesellsa«, die die Idee gesellsalier

»Selbstbestimmung« gegen »blinde« Notwendigkeit als Kern verteidigt,

 [8]

verwendete bereits einen reflexiven Begriff der Geretigkeit: »Das ist der



allgemeine Inhalt des Geretigkeitsbegriffs; na ihm bedarf die jeweils

herrsende soziale Ungleiheit ratio 19 naler Begründung. Sie hört auf, als

Gut zu gelten, und wird etwas, das überwunden werden soll.«

 [9]

Au nadem fragli geworden war, ob die Maßstäbe der Vernun, die

die eorie »durherrsten«, ihrer kritisen Intention geret würden,

ging die Kritik der Vernun nit so weit, das false Absolute mit der

vernünigen Idee »gesamtgesellsalier Freiheit« (Adorno), die na wie

vor galt, zu verweseln: »Wir mögen nit wissen, was das absolut Gute,

was die absolute Norm, ja au nur, was der Mens oder das Menslie

und die Humanität sei, aber was das Unmenslie ist, das wissen wir sehr

genau.«

 [10]

 Die Kritik der »Pathologien der Vernun«, wie Axel Honneth sie

nennt, hält an der Idee eines »vernünigen Allgemeinen« fest, das si

einem sozialen Prozess »rationaler Begründung« verdankt, »denn so

untersiedli au die Vernunbegriffe sein mögen, die von Horkheimer

bis Habermas zur Anwendung gelangten, so laufen sie letztli do alle auf

die Vorstellung hinaus, daß die Hinwendung zur befreienden Praxis der

Kooperation nit aus affektiver Bindung, aus Gefühlen der Zugehörigkeit

oder Übereinstimmung, sondern aus rationaler Einsit erfolgen soll«.

 [11]

Mit Honneth bin i der Ansit, dass eine kritise eorie si als

»Reflexionsform einer gesitli wirksamen Vernun«

 [12]

 verstehen sollte,

die eine emanzipatorise Kra darstellt. Sie muss ein ausreiendes

Sensorium für ungeretfertigte gesellsalie Verhältnisse ebenso

ausbilden wie sie die Maßstäbe der Kritik reflexiv (und selbstkritis) auf

den Begriff bringen können muss. Jürgen Habermas folgend kann angesits

der Ermangelung eines substanzialistisen und umwillen der Vermeidung

eines instrumentellen Vernunbegriffs »rational« nur »diskursiv

geretfertigt« heißen,

 [13]

 und das heißt, dass es nit in erster Linie um eine

»ideale« eorie der Normenretfertigung gehen kann, sondern um eine

eorie, die dana fragt, wie Normenretfertigung zu einer diskursiven

Praxis werden kann – und weshalb sie in vielen gesellsalien Bereien

fehlt. Letzteres ist ohne die Zusammenarbeit mit kritisen

Sozialwissensaen nit zu beantworten; 20 für Ersteres bedarf es einer

differenzierten Sit darauf, was eine normative Ordnung zu einer



»Retfertigungsordnung« mat. Denn Retfertigung ist ein zuglei

deskriptiver und normativer Begriff – er bezieht si auf die in einer

Gesellsa real gegebenen Retfertigungen für gesellsalie

Verhältnisse, und er bezieht si darauf, wele Verhältnisse erst als

geretfertigte angesehen werden könnten. Dazwisen zieht als sozusagen

drie Sphäre die der Kritik ein, und sie fordert an erster Stelle bestimmte

Verhältnisse der Retfertigung selbst als Verhältnisse diskursiver Praxis ein.

Eine jede normative Ordnung trägt somit den Aspekt der Sließung in si,

was bedeutet, dass si der Raum der Retfertigung verengt und nur

bestimmte Ansprüe als geltend zulässt, ob gut begründbar oder nit,

während sie zuglei au das Potenzial der Öffnung in si trägt, des

Infragestellens, au des radikalen.

Eine Kritik der Retfertigungsverhältnisse hat entspreend fünf

wesentlie Aufgaben. Erstens zielt sie auf eine kritise

Gesellsasanalyse ab, die nit zu retfertigende soziale und politise

Verhältnisse aufzeigt, also nit nur politise im engeren institutionellen

Sinne, sondern au wirtsalie oder kulturelle. Gemeint sind all jene

mehr oder weniger institutionalisierten sozialen Beziehungen und

Strukturen, die dem Maßstab reziproker und allgemeiner Retfertigung

nit geret werden und dur Formen der Exklusion, von Privilegien und

Beherrsung gekennzeinet sind. Hier greifen somit prozedurale und

substanzielle Gesitspunkte ineinander.

Zweitens impliziert diese eorie eine diskurstheoretise, zum Teil au

genealogise Kritik »falser« (möglierweise ideologiser)

Retfertigungen asymmetriser sozialer Verhältnisse, also soler

Legitimationen, die nit zu retfertigende Beziehungen und Strukturen als

begründet darstellen. Hierbei dienen die Kriterien von Reziprozität und

Allgemeinheit als wesentlie Anhaltspunkte, au wenn sie häufig nit zu

definitiven Antworten führen, denn diese wären erst unter den Betroffenen

zu leisten.

Driens enthält diese eorie nit nur die Forderung na

geretfertigten sozialen und politisen Verhältnissen, sondern reflexiv

gesproen die Forderung na einer »Grundstruktur der Retfertigung«



als erstem Imperativ der Geretigkeit. Dies freili nit als vollständiges

Skript, das »anzuwenden« wäre, sondern als Rahmen für eine autonome

diskursive Praxis der Betroffenen 21 selbst – einsließli der Frage, was

»Betroffenheit« bzw. »Unterwerfung« heißt, denn das Ret auf

Retfertigung endet nit an den Grenzen staatlier

Retfertigungskontexte.

 [14]

Viertens erfordert eine umfassende Kritik der Retfertigungsverhältnisse

eine Erklärung des Seiterns oder des Fehlens wirksamer gesellsalier

und politiser Strukturen der Retfertigung, wele dazu geeignet wären,

ungeretfertigte Verhältnisse zu enthüllen und zu verändern. Hierbei sind

historise und gesellsasanalytise Perspektiven essenziell.

Fünens sließli muss eine sole eorie die Maßstäbe ihrer

kritisen Tätigkeit ausweisen können, und zwar als sole, die si au

selbstkritis auf si und ihre eigenen blinden Flee und Aussließungen

zurüwendet.

 [15]

 Sie fabriziert keine »absoluten« Normen oder Ideale,

sondern bindet jeden Geltungsanspru konsequent an die

Zustimmungsmöglikeit dur die Normunterworfenen zurü. Dieser

Grundsatz gilt als für Kritik, au die Kritik der Kritik, unverzitbar.

Intelligible Mat

Kann aber, so könnte man skeptis einwenden, eine sole eorie, die si

mehr im intelligiblen als im sozialen Raum zu bewegen seint, Verhältnisse

gesellsalier und politiser Mat bzw. Herrsa angemessen in den

Bli bekommen? Dies wir die Frage auf, wie genau jenes mysteriöse

Phänomen der Mat zu verstehen ist, das in der Gesellsastheorie –

denkt man an so gegensätzlie eorien wie die von Weber, Habermas,

Arendt, Foucault oder Luhmann – so untersiedli aufgefasst wird. Dazu

hier nur einige unvollständige Bemerkungen.

 [16]

 I slage eine

kognitivistise Konzeption der Mat vor, die zunäst normativ neutral ist

– Mat ist weder etwas Gutes no etwas Sletes. Aber ihr eigentlier

Existenzraum ist der Raum der Gründe bzw. der Retfertigungen. Verstehen

wir soziale, intersubjektive Mat als das Vermögen von A, B dazu zu



bewegen, etwas zu denken oder 22 zu tun, das B anders nit gedat oder

getan häe, ist zunäst offen, ob dies dur eine gute und überzeugende

Rede, eine Empfehlung, eine Lüge, eine Verführung, einen Befehl oder eine

Drohung gesieht. In all diesen Fällen beruht der Effekt der Mat, ihre

Wirkung, auf der Anerkennung eines Grundes seitens B, sein Verhalten

gemäß As Intention auszuriten. Mat existiert zwisen Mensen,

solange sie als Handelnde aufeinander einwirken, indem sie auf all diese

untersiedlien Weisen andere zu etwas bewegen können; sie verswindet

dann, wenn an die Stelle der Mat bloße physise Gewalt gesetzt wird. Der

Entführer hat nur Mat über den Entführten und diejenigen, die Lösegeld

zahlen sollen, solange seine Drohung ernst genommen wird; wird sie dies

nit, kann er no immer bloße Gewalt üben, die Mat aber, sein Ziel zu

erreien, hat er nit mehr. Das Sisal von Despoten, die ab einem

bestimmten – swer zu bestimmenden – Punkt keine Mat mehr haben, ist

ein politises Beispiel hierfür; au wenn ihnen die Panzer no zur

Verfügung stünden (einsließli derer, die sie führen), können sie zu

stumpfen Matmieln werden, wenn sie nit mehr gefürtet werden. Eine

Spirale der Gewalt kann so entstehen, aber au der Umsturz.

So ist das eigentlie Phänomen der Mat intelligibler, geistiger Natur:

Mat zu haben bedeutet, den Raum der Gründe und Retfertigungen

anderer Subjekte – und hier sind die Grade witig – verwenden,

beeinflussen, bestimmen, besetzen oder gar absließen zu können. Dies

kann in einem einzelnen Fall gesehen – dur eine gute Rede oder eine

Täusung –, es kann aber au in einer gesellsalien Struktur seinen

Ort haben, die auf bestimmten Retfertigungen oder verditeten

Retfertigungsnarrativen beruht. Eine Retfertigungsordnung ist somit

stets eine Matordnung, was weder über die Retfertigungen no die

Matkonstellation selbst etwas aussagt. Retfertigungen können oktroyiert

oder aus freien Stüen geteilt sein, und dazwisen gibt es viele weitere

Modi. Die Mat spielt si somit immer im kommunikativen Raum ab, aber

das heißt nit, dass sie gut begründet ist. Sie ist stets diskursiver Natur, und

der Kampf um Mat ist der Kampf um die Möglikeit der Strukturierung

oder gar Beherrsung des Retfertigungshaushalts anderer. Ihr Modus



operandi ist kognitiver, nit aber unbedingt reflexiver Natur. Es gibt somit

kein Rei der »Vernun« jenseits der »Mat«, aber es gibt bessere 23 und

sletere, vernünige und unvernünige neben wirksamen und weniger

wirksamen Retfertigungen. Eine Kritik der Retfertigungsverhältnisse

besäigt si mit all diesen Phänomenen im Raum der Gründe, der ein

sozialer Raum ist. Sie ist an all den Orten interessiert, wo Retfertigungen

hervorgebrat, gefestigt, verknüp, in Frage gestellt oder zurügewiesen

werden – mit guten oder weniger guten Gründen. Dies setzt eine Analyse

von diskursiven Matpositionen im gesellsalien (Positionen, Ämter,

Autoritäten, Medien usw.) wie au im diskursiven Raum (hegemoniale

Retfertigungsnarrative, Gegennarrative usw.) voraus.

Nennen wir Mat generell das Vermögen von A, den Raum der Gründe

für B so zu beeinflussen, dass B auf eine Weise denkt oder handelt, die auf

As Einfluss zurügeht, der intentionaler Natur sein muss, sonst spräe

man nur von Wirkung und nit von Mat. Herrsa heißt dann eine

Form der spezifisen Matausübung, in der soziale oder politise

Verhältnisse zu einer Ordnung gefügt werden, die auf bestimmten

Retfertigungen beruht, die diese Ordnung stützen. Von Beherrsung

spreen wir, wenn dies asymmetrise Verhältnisse sind, die auf einer

Absließung des Retfertigungsraumes zugunsten bestimmter, nit

begründeter Legitimationen beruhen, die eine sole Ordnung etwa als

geret, gogewollt oder nit änderbar darstellen. Der Raum der

Begründungen ist dann möglierweise ideologis versiegelt oder dur

wirksame Drohungen besetzt. Das heißt, dass Zwang vorliegt. Reine Gewalt

sließli treffen wir dort an, wo eine Retfertigungsbeziehung, au als

asymmetrise, die intelligible Kra entfaltet, dur physise Wirkung

ersetzt wird. Dann ist die Mat im Swinden begriffen, was gerade nit

heißt, dass die Freiheit auri; sie verswindet eher. Denn die Freiheit

gehört zur Mat, solange diese auf kognitiv bewegte Subjekte einwirkt.

Mat ist die Kunst, andere dur Gründe zu binden; sie ist ein

Kernphänomen der Normativität. Auf einem Spektrum von

Matbeziehungen liegen somit einerseits die Verhältnisse, die auf frei

geteilten, reziprok-allgemeinen Gründen beruhen, und andererseits die im



Grenzberei der Ersetzung von Mat dur Gewalt. Wohlgemerkt ist dabei

die Mat au dort vorhanden, wo kognitive Wirkung dur Lügen oder

Täusungen erzielt wird.

 [17]

24 Wer somit an einer Analyse der Mat interessiert ist, muss eine

differenzierte Methode verwenden. Sie muss den diskursiven Raum als Raum

guter oder sleter Retfertigungen ersließen, sie muss deren

Genealogie und komplexe Wirkungsweise analysieren, und sie muss die

diskursiv entseidenden Positionen und Strukturen in einer Gesellsa in

den Bli nehmen. Sie versteht (so unvollkommen das bei einer Analyse eines

intelligiblen Phänomens au nur gelingen kann) den diskursiven Raum als

Raum der Mat – und analysiert die realen Prozesse, die diesen Raum

bestimmen. Es geht hier somit nit nur um die Retfertigung der Mat,

sondern primär um die Mat der Retfertigungen.

Der Gang der Argumentation

Die Kapitel dieses Bandes sollen für si spreen, aber eine kurze

Wegbesreibung sei mitgegeben. Der erste Aufsatz in dem Teil über

»radikale Geretigkeit« markiert eine in meinen Augen für die

zeitgenössise Diskussion über Geretigkeit entseidende Differenz

zwisen zwei Denkweisen. Die eine ist güter- und empfängerorientiert und

ist daran interessiert, wer wele Güter aus welen Gründen erhalten sollte,

um natürlie und soziale Willkür zu kompensieren. Die andere deutet das

Willkürverbot politis und ist beziehungs- und herrsaszentriert. Sie

fragt zuerst dana, wer über die Strukturen entseidet, in denen darüber

entsieden wird, wer was aus welen Gründen erhalten soll; ist die Frage

der gereten Herrsa geklärt, klären si au die Frage der Produktion

und der Verteilung von Gütern – auf diskursiv geretfertigte Weise. Die

politise Pointe der Geretigkeit zielt auf Verhältnisse und Strukturen,

nit auf subjektive oder objektive Zustände. Die erste Frage der

Geretigkeit ist die na der Verteilung von »Retfertigungsmat« in

einer Gesellsa – wissend, dass dies kein leit zu verteilendes »Gut« ist.



Das zweite Kapitel nimmt eine kritise Sortierung ganz untersiedlier

Ansätze vor, um zu verstehen, was Mensenrete sind und wie sie

begründet werden. Wieder wird ein reflexives Argument verwendet: Wenn

Mensenrete sole sind, die kein Mens anderen mit guten Gründen

verweigern kann, dann liegt ihnen das Prinzip der weselseitigen und

allgemeinen Retfer 25 tigung nit nur theoretis, sondern au praktis

zu Grunde. Die Mensenrete beruhen dann auf dem Ret auf

Retfertigung und drüen all die Rete aus, die Mensen auf dieser Basis

beanspruen können, nit nur im prozeduralen Sinne. Sie gehen auf den

Respekt für Andere als Freie und Gleie zurü, drüen ihn aber au

politis-retli aus.

Das drie Kapitel fragt na der »normativen Ordnung« von

Geretigkeit und Frieden – in einem doppelten Sinne: als soziale Ordnung

und als Ordnung von Prioritäten. Dabei erseint die Geretigkeit nit als

Rivalin neben dem Frieden, sondern als Grundsatz, der den Wert des

Friedens ebenso begründet wie qualifiziert. Der Friede muss der

Geretigkeit dienen, aber dies auf eine geretfertigte Weise, die

versiedenste Dimensionen der Geretigkeit berüsitigt und diese selbst

kritis betratet.

Die Texte des zweiten Teils widmen si dem Komplex »Retfertigung,

Anerkennung und Kritik«. Der erste von ihnen rekonstruiert die kritise

und emanzipatorise Bedeutung des Begriffs der »Mensenwürde« als

politis-moraliser Einforderung eines Rets auf Retfertigung. Er

drüt den Status-Anspru aus, gleiberetigte Autorität im sozialen

Raum der Gründe zu sein, nit den Anspru auf eine bestimmte

Versorgung mit Gütern für ein »mensenwürdiges Dasein«.

In »Das Witigste zuerst« platziere i mi in der Kontroverse zwisen

Nancy Fraser und Axel Honneth um die rete Bestimmung einer kritisen

eorie der Geretigkeit mit einem drien Vorslag, der auf dem Prinzip

der Retfertigung beruht, dabei aber einen diagnostisen und evaluativen

Pluralismus entfaltet. Damit sollen bestimmte Swierigkeiten der

normativen Begründung wie au der Perspektive einer kritisen eorie

auf Gesellsaen unseres Typs (und darüber hinaus) vermieden werden.



In Kapitel 6 geht es mir darum, mit Verweis auf die komplexen

Dimensionen des Begriffs der Toleranz zu zeigen, wele Dynamiken von

Anerkennung und Missatung sitbar werden, wenn man das

Retfertigungsprinzip als emanzipatorises versteht. Dies ermöglit einen

neuen Bli darauf, was es heißt, die Identität anderer zu respektieren und

sie als Gleie und do Versiedene anzusehen. Dies steht in einer

Spannung zu bestimmten Vorstellungen von Silikeit na Hegel.

Die Kapitel des drien Teils fragen na den Grenzen bzw. ei 26 nem

»Jenseits« der Geretigkeit. Denn immer son, verstärkt aber in der

neueren Debae, muss si ein an der Geretigkeit orientiertes Denken mit

dem Vorwurf der Selbstgeretigkeit auseinandersetzen – als einem

doppelten Vorwurf. Er bezieht si einerseits auf ein zu rigides Verständnis

einer gereten Retfertigungsordnung, die si gegen kritise Stimmen

absließt, andererseits aber au auf die Frage, ob die gerete Ordnung die

einzige ist, die zu einer menslien Lebensweise gehört – und wo sie (zu

Ret) herausgefordert wird. Dies wird im Dialog mit Ibsen, Cavell und

Adorno gezeigt.

In Kapitel 8 gehe i unter dem Titel »Republikanismus der Furt und

der Reung« zentralen Motiven der politisen Philosophie Hannah Arendts

na, die si im Wesentlien um die Frage drehen, wie es gelingen kann,

den Verlust politiser Freiheit und Autonomie zu vermeiden, der in der

modernen Gesellsa droht. Au dort, wo Arendt kritisiert wird, bleibt ihre

Frage na dem flütigen Moment politiser Selbstbestimmung präsent.

Absließend widme i mi dem ema der politisen Utopie, das in

der zeitgenössisen Philosophie zu Unret vernalässigt wird. Dies liegt

au daran, dass man die Reflexivität dieser Tradition untersätzt. Denn sie

malt nit nur Idealbilder einer glülien Welt, die wir nur

näherungsweise erreien können; sie wir uns vielmehr zurü in den

ungemütlien Zwisenraum jenseits der sleten Realität und diesseits

des selbst wieder in seiner Reinheit problematisen Ideals, das so zerfällt.

Die Reflexion auf zwei verkehrte Welten ist das Ergebnis, und dann erst

enthüllt si die Radikalität des Denkens des »Nirgendwo«. Die Ironie gilt

dann ebenso dem, der die bestehende Welt als die einzig möglie ansieht,



wie dem, der si in eine perfekte hineinträumt, deren Realisierung dann als

primär tenises Problem erseint. Kritises Denken hängt somit weder

an dem Realen no an dem Idealen, es beginnt vielmehr mit dem Gedanken

der Autonomie als einer Aufgabe des Konflikts und der Kreativität.



27 I. Radikale Geretigkeit



29 1. Zwei Bilder der Geretigkeit

1. Von der Geretigkeit haben si die Mensen zu versiedenen Zeiten

Bilder gemat. Sie erseint als Göin Dike oder Justitia, zumeist mit,

zuweilen aber au ohne Augenbinde, do in der Regel mit dem Swert

und stets mit einem Zeien der Ausgewogenheit und der Überparteilikeit;

man denke etwa an Lorenzeis »Allegorie der guten Regierung« im Palazzo

Pubblico in Siena. Manmal ist die personifizierte Geretigkeit sön und

erhaben, zuweilen aber au – so in den berühmten, im Krieg zerstörten

Gemälden Klimts für die Wiener Universität – grausam und hart.

Sole Darstellungen zu untersuen ist ein faszinierender Topos,

 [1]

 do

das Verständnis von »Bild«, das i meinen Ausführungen zugrunde lege, ist

ein anderes, ein spralies. In seinen PhilosophisenUntersuungen

sreibt Ludwig Wigenstein: »Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus

konnten wir nit, denn es lag in unsrer Sprae, und sie sien es uns nur

unerbili zu wiederholen.«

 [2]

 Ein Bild dieser Art prägt unsere Sprae auf

eine Sae hin, bündelt die Verwendungsweisen eines Wortes und mat so

seine »Grammatik« aus: wie wir ein Wort verstehen und gebrauen. Aber

sole Bilder können unser Verstehen einer Sae au in eine false

Ritung lenken, etwa so, wie man beim Betraten des berühmten

Vexierbildes von der Ente und dem Hasen vielleit immer nur einen Aspekt

gesehen hat.

 [3]

 Oder so, wie unser Denken von spezifisen Beispielen

bestimmt ist, die uns zu falsen Verallgemeinerungen führen.

 [4]

So soll es im Folgenden um zwei untersiedlie Weisen gehen, den

Begriff der Geretigkeit zu verstehen, deren Existenz man historis und

systematis erklären kann, von denen eine 30 aber verkürzt und einseitig

ist. I ziehe es vor, diese beiden konkurrierenden Verständnisse von

Geretigkeit als »Bilder« im Sinne Wigensteins anzusehen, denn in ihnen

sammelt si ein Reitum an konkreteren Vorstellungen und Bildern, und

zwar nit nur von Geretigkeit, sondern au und besonders von der



Ungeretigkeit. Sie seint das plastisere, unmielbare Phänomen zu

sein, verbunden mit Bildern der Gekneteten und der Elenden, der

Entwürdigten. Ein Begriff wie Geretigkeit ist nit denkbar ohne die

Ungeretigkeit, die aus der Welt gesafft werden soll – und die

Ungeretigkeit wiederum haet an dem, was i »praktise Bilder« nenne:

Bilder von sozialen Situationen, zumeist historis oder ästhetis geformt,

die die Sae, um die es geht, in einem umfassenden, au wertenden Sinne

ausdrüen. Aber es ist nit nur das Bildhae und die »Dite« der

Besreibung, die i betonen möte; witig ist au zu sehen, dass ein

»Bild« der Geretigkeit einerseits bestimmten philosophisen

Konzeptionen der Geretigkeit zugrunde liegt, dabei aber andererseits

einen wesentli allgemeineren Charakter hat.

 

2. I werde mi in meinen Ausführungen auf das ema der politisen

und sozialen Geretigkeit besränken, also auf die alität der

»Grundstruktur« eines sozialen Kooperationszusammenhangs, wie Rawls

dies ausdrüt.

 [5]

 Von der »Geretigkeit der Retsanwendung«, der

Jurisprudenz, sehe i dabei zunäst ab. Und mit dem Terminus

»Grundstruktur« soll au nit präjudiziert sein, was in der

zeitgenössisen Geretigkeitsdebae ein großes ema ist, nämli die

Frage, was als geretigkeitsrelevanter Kontext anzusehen ist: Verhältnisse

innerhalb eines Nationalstaates, sole zwisen Staaten oder sole auf

einer transnationalen Ebene bzw. der Weltgesellsa. Die folgende

Diskussion verhält si dazu weitgehend neutral.

 [6]

Was i mit den beiden Bildern der Geretigkeit meine, ist Folgendes.

Das Denken über soziale bzw. distributive Geretigkeit wird meines

Eratens von einem Bild »gefangen« gehalten, das es verhindert, der Sae

auf den Grund zu gehen. Es verdankt si einer bestimmten Deutung des

antiken, seit Platon für das 31 Verständnis von Geretigkeit zentralen

Grundsatzes »Jedem das Seine« (suum cuique), weler so gedeutet wird,

dass es an erster Stelle darauf ankommt, was Einzelnen im Sinne der

Geretigkeit an Gütern zukommt – wer was »erhält«. Die Sue na

Antworten darauf führt entweder zu Vergleien der Güterausstaung von



Personen miteinander und legt relative Slussfolgerungen nahe, oder die

Frage wird so verstanden, ob die Individuen »genug« von den

lebenswitigen Gütern für ein gutes bzw. mensenwürdiges Leben haben,

ungeatet komparativer Überlegungen. Diese güter- und

distributionszentrierten, empfängerorientierten Sitweisen haben zwar ihre

Beretigung, denn natürli geht es bei der Verteilungsgeretigkeit um die

Zuteilung von Gütern; denno führt dieses Bild dazu, dass wesentlie

Aspekte der Geretigkeit verdet werden, so – erstens – die Frage, wie die

zu verteilenden Güter »in die Welt« kommen, also die Dimension der

Produktion und ihrer gereten Organisation. Aber mehr no, die politise

Frage, wer auf wele Weise über Strukturen der Produktion und der

Verteilung bestimmt, also die Frage der Mat, wird damit – zweitens –

übergangen, als ob es eine große Verteilungsmasine geben könnte, die man

nur ritig programmieren müsste.

 [7]

 Aber eine sole Masine darf es

nit nur nit geben, da so die Geretigkeit nit mehr als Errungensa

der Subjekte selbst verstanden würde, sondern diese zu passiven Empfängern

mate; dieser Gedanke vernalässigt – driens – zudem, dass beretigte

Ansprüe auf Güter nit einfa »vorhanden« sind, sondern selbst nur

diskursiv in entspreenden Retfertigungsverfahren ermielt werden

können, an denen – und das ist die grundlegende Forderung der

Geretigkeit – alle als Freie und Gleie beteiligt sind.

Sließli blendet die güterfixierte Sitweise – viertens – au die Frage

der Ungeretigkeit weitgehend aus, denn sofern sie si auf zu behebende

Mängel an Gütern konzentriert, ist ihr derjenige, der als Folge einer

Naturkatastrophe Mangel an Gütern und Ressourcen leidet, demjenigen

glei, der als Folge wirtsalier oder politiser Ausbeutung denselben

Mangel leidet. Ret besehen, ist zwar in beiden Fällen Hilfe angezeigt, aber

– na mei 32 nem Verständnis der Grammatik der Geretigkeit – einmal

als Akt moraliser Solidarität, und einmal als Akt der Geretigkeit,

differenziert na dem jeweiligen Involviertsein in Verhältnisse der

Ausbeutung und des Unrets

 [8]

 und differenziert na der Art von Übel, um

das es geht. Ignoriert man diese Differenz, kann es – quasi in einer Dialektik


